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Liebe Eltern der Friedrich-Wöhler-Schule, 

 

mit dem heutigen Brief erhalten Sie die Informationen zu der von der Landesregierung be-

schlossenen neuen Coronavirus-Basisschutzverordnung und den daraus resultierenden Verän-

derungen im Schulbereich. 

 

Masken 

 Ab Montag, den 4. April 2022, entfällt die Maskenpflicht in den Schulen. Das Tragen der 

Maske ist ab diesem Zeitpunkt freiwillig.  

 Nach einem Infektionsfall in der Klasse wird das Tragen einer Maske (insbesondere im 

Unterrichtsraum) empfohlen.  

 
Testen 

 Bis zum 29.04.2022 wird weiterhin an drei Tagen pro Woche verpflichtend getestet. 

Dieses gilt für geimpfte und nicht genesene Schülerinnen und Schüler. Alle anderen 

können sich freiwillig mittesten.   

 Bei einem Infektionsfall in der Klasse wird in der betreffenden Woche das tägliche Tes-

ten empfohlen. 

 Bis zum Freitag, den 29. April 2022 werden die Testungen weiterhin in das Testheft ein-

getragen. 

 Ab Montag, den 2. Mai 2022 ist geplant die Testpflicht in den Schulen aufzuheben. 

 Den Schülerinnen und Schülern werden ab dem 2.Mai 2022 wöchentlich zwei Tests für 

die freiwillige Testung für zu Hause zur Verfügung gestellt. Diese Tests erhalten die Kin-

der in der Schule über die Klassenlehrkräfte. Bitte teilen Ihren Klassenlehrkräften bis 

zum 29.04.2022 mit, ob Sie dieses Angebot annehmen möchten und geben Sie dann Ih-

rem Kind ein entsprechendes verschließbares Behältnis mit.  
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Abmelden vom Präsenzunterricht 

 Ab dem 2. Mai 2022 entfällt die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler vom Präsenzun-

terricht abzumelden. 

 Davon ausgenommen werden können auf Antrag Schülerinnen und Schüler, die selbst 

oder bei denen Angehörige ihres Haushalts im Fall einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-

Virus aufgrund einer ärztlich bestätigten Vorerkrankung oder Immunschwäche dem Ri-

siko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt wären. 

 

Für die Fächer Sport und Musik werden die Beschränkungen weitestgehend aufgehoben. Das 

heißt unter anderem, dass in der Schule auch wieder gesungen werden darf. 

 

Herzliche Grüße auch im Namen des Kollegiums und bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Daniela Schinke  

Schulleitung 

 


